
 
 
 

Satzung 
zur 1.Änderung 

der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
der Gemeinde Malschwitz 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)in 
Verbindung mit § 2 und 7 Abs.2 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Gemeinderat am 
12.12.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 6 (Steuersatz) der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde 
Malschwitz vom 21.10.2003 , erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 6 Steuersatz 
 

(1) Der Steuersatz für das Halten eines Hundes beträgt im Kalenderjahr 40,00 
Euro. 

(2) Für jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz im Kalenderjahr 60,00 
Euro. 
Ein nach § 8 steuerfreier Hund bleibt hierbei außer Ansatz. 

      (3)       Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, so 
ist der 
        Steuersatz anteilig zu ermitteln. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
Malschwitz, den 12.12.2006 
 
 
 
Sodan 
Bürgermeister                                       - Dienstsiegel-                         


